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Das Referendum ein ,,Minnerrecht*

Gegen den Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1949 betreffend Fort-
setzung der Subventionierung von Wohnbauten bis Ende 1950 hatte der
Schweizerische Haus- und Grundeigentmeiirverband das Referendum er-
griffen. Zur Sammlung der dazu benétigten 30 000 Unterschriften stellte
er allen seinen Mitgliedern Unterschriftenbogen zu. Da nun auch Frauen
dem Verbande angehoren, unterschrieben auch Frauen diese Bogen, nicht
beachtend, dass in der Schweiz nur die stimmberechtigten Ménner das
Referendumsrecht besitzen. In Ziirich sollen es tiber 100 Frauen gewesen
sein, die diesen Irrtum begingen.

Diese Frauen wurden von der Bezirksanwaltschaft Ziirich vorgeladen
und wegen Urkundenfilschung mit 20—25 Fr. Busse bestraft.

Die Frau in waadtlindischen Gemeindediensten

Im Mai dieses Jahres hatte der waadtlindische Staatsrat die Geneh-
migung der Ernennung von Frl. Elisabeth Glauser auf den Posten eines
Gemeindeschreibers von Coinsins abgelehnt, da er der Ueberzeugung war,
dass die gesetzlichen Bestimmungen der Bezeichnung von Frauen auf die-
sem Posten entgegenstinden. Eine neue Ueberprifung der gesetzlichen
Vorschriften hat nun zu einer Aenderung in der Haltung des Staatsrates
gefiihrt. Dieser hat nun an die Regierungsstatthalter ein Rundschreiben
gerichtet, dass Frauen und Minderjihrige Funktionen und Anstellungen
in den Gemeindeverwaltungen tibernehmen kénnen, darin eingeschlos-
sen die Stellung von Gemeindeschreibern und Gemeindekassierern. Elisa-
beth Glauser, die das Amt eines Gemeindeschreibers vorliufig tortsetzte,
kann nun zum Inhaber dieses Postens ernannt werden. 21. Okt. 49.

Was uns interessiert

Zu den Wahlen in Westdeutschland vom 14. August 1949.

Unter den 402 Mitgliedern des Bund»estai-ges wurden 26 Frauen ge-
wihlt, die sich unter folgende Parteien verteilen:

Christlich Demokraten und Christlich Soziale Union 10 Frauen
Sozialdemokraten : 12 Frauen
Zentrum (Katholiken) 2 Frauen
Kommunisten 1 Frau
Deutsche Partei 1 Frau

Die durchschnittliche Stimmbeteiligung betrug 75 o).

+ In den Stidten Kéln und Diisseldorf wurde die Abstimmung nach
Minnern und Frauen getrennt durchgefiihrt, was allerdings dem Prinzip
der vollkommen geheimen Abstimmung widerspricht.



	Die Frau in waadtländischen Gemeindediensten

